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- Stand 01.01.2008 - 
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§ 1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall 
 
1. Versicherungsfall 

Entschädigt werden versicherte Sachen (§ 3 AGlB 
2008), die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder 
beschädigt werden.  
 

2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
 

a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf: 
 

aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kan-
ten (z.B. Schrammen, Muschelausbrüche), 

 
bb) Undichtwerden der Randverbindungen von 

Mehrscheiben-Isolierverglasungen. 
 

b) Nicht versichert sind Schäden, die durch: 
 

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Auf-
prall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung, 

 
bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus, 
 
cc) Sturm, Hagel, 
 
dd) Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erd-

rutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkan-
ausbruch 

 
entstehen und soweit für diese anderweitig Versi-
cherungsschutz besteht. 

 
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen 

und Kernenergie 
 
1. Ausschluss Krieg   

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion oder Aufstand.  
 

2. Ausschluss Innere Unruhen  
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch inne-
re Unruhen.  
 

3. Ausschluss Kernenergie 
 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 

 
§ 3 Versicherte und nicht versicherte 

Sachen 
 
1. Versicherte Sachen 

Versichert sind die im Versicherungsschein bezeich-
neten, 
 
a) fertig eingesetzten oder montierten Scheiben, Plat-

ten und Spiegel aus Glas. 
 
b) Scheiben und Platten aus Kunststoff, 
 
c) Platten aus Glaskeramik, 
 
d) Glasbausteine und Profilbaugläser, 
 
e) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff, 
 
f) künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und 

-spiegel. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

 
g) Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich de-

ren Rahmen, jedoch nicht die Kollektoren selbst. 
 

2. Gesondert versicherbare Sachen 
 

Gesondert versicherbar sind die fertig eingesetzten 
oder montierten sonstigen Sachen, die im Versiche-
rungsschein ausdrücklich benannt sind.  
 

3. Nicht versicherte Sachen 
Nicht versichert sind: 
 
a) Photovoltaikanlagen, 
 
b) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuch-

tungskörper und Handspiegel, 
 
c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt 

sind, 
 
d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die 

Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwie-
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dergabe- und Kommunikationsgeräte sind (z. B. 
Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-
Displays). 

 
§ 4 Versicherte Kosten 
 
1. Versicherte Kosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen Kosten für:  
 
a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Not-

verschalungen, Notverglasungen), 
 
b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächs-

ten Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Ent-
sorgungskosten). 

 
2. Gesondert versicherbar 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis 
zum jeweils vereinbarten Betrag die infolge eines 
Versicherungsfalles notwendigen Kosten für: 
 
a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern 

und Montieren von versicherten Sachen durch de-
ren Lage verteuert (z.B. Kran- oder Gerüstkosten), 

 
b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, 

Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den 
versicherten Sachen (siehe Versicherte Sachen), 

 
c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, 

die das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern 
(z.B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.), 

 
d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, 

Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmein-
richtungen. 

 
§ 5 Versicherungsort 

 
Versicherungsort sind die in dem Versicherungs-
schein bezeichneten Gebäude oder Räume von Ge-
bäuden. 
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen 
vereinbart ist, besteht dieser nur innerhalb des Versi-
cherungsortes. 

 
§ 6 Anpassung der Versicherung 
 
1. Anpassung des Versicherungsumfangs 

Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung 
an die Preisentwicklung für Verglasungsarbeiten an; 
entsprechend verändert sich die Prämie. 
 

2. Anpassung der Prämie 
Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 
1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr 
beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem 
Prozentsatz, um den sich die vom Statistischen Bun-
desamt veröffentlichten Preisindizes für Verglasungs-
arbeiten verändert haben. Für gewerbliche Risiken 
gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt genutzte 
Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsge-
bäude. Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamili-
engebäude gilt das Mittel aus den Indizes für Einfami-
lien- und Mehrfamiliengebäude. Der Veränderungs-
prozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma 
gerundet. Maßgebend sind die für den Monat Mai 
veröffentlichten Indizes. 
 

3. Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers 
Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
über die Erhöhung der Haftung des Versicherers und 
der damit verbundenen Anpassung der Prämie kann 
der Versicherungsnehmer durch Erklärung in Text-
form zum Anpassungszeitpunkt kündigen. Zur Frist-

wahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die Mit-
teilung des Versicherers, in der der Versicherungs-
nehmer auf sein Kündigungsrecht hinzuweisen ist, 
muss diesem mindestens 1 Monat vor Wirksamwer-
den der Anpassung der Prämie zugehen. 

 
§ 7 Entschädigung als Geldleistung 
 
1. Geldleistung 
 

a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine 
Geldleistung. 

 
b) Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die 

Entsorgung der zerstörten oder beschädigten Sa-
chen, deren Wiederbeschaffung in gleicher Art und 
Güte (siehe „Versicherte und nicht versicherte Sa-
chen“), die Lieferung an den Schadensort sowie 
die Montage in ortsüblicher Höhe ersetzt werden. 

 
c) Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des 

Schadensortes (z.B. Gerüste, Kräne) bzw. im  Zu-
sammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z.B. 
Anstriche, De- und Remontage von Vergitterun-
gen) notwendig sind, werden nur soweit vereinbart 
und in vereinbarter Höhe ersetzt (siehe Versicherte 
Kosten).  

 
d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die 

bei der Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. 
Farbe und Struktur) an entschädigten Sachen so-
wie für fertigungsbedingte Abweichungen der Er-
satzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen. 

 
e) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der 

Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist; das gleiche gilt, soweit der Versiche-
rungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht ge-
zahlt hat. 

 
2. Notverglasung / Notverschalung 

Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notver-
glasungen und Notverschalungen) können vom Ver-
sicherungsnehmer in Auftrag gegeben und als not-
wendige versicherte Kosten geltend gemacht werden. 
 

3. Kosten 
 

a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe 
§ 4 AGlB 2008) ist der Zeitpunkt des Eintritts des 
Versicherungsfalls. 

 
b) Kürzungen nach Nr. 1 e) gelten entsprechend für 

die versicherten Kosten. 
 

5. Unterversicherung 
Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden 
ist, liegt Unterversicherung vor, wenn der Versiche-
rungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles hö-
her ist als die Versicherungssumme. 
Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die 
Entschädigung in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Be-
rechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schaden-
betrag multipliziert mit der Versicherungssumme divi-
diert durch den Versicherungswert. 
Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kos-
ten (§ 4 AGlB 2008) gilt die Kürzung entsprechend. 
 

6. Restwerte 
Restwerte werden angerechnet. 
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§ 8 Zahlung und Verzinsung der Ent-
schädigung bei Geldleistung 

 
1. Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellun-
gen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 
 

2. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 
 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb 

eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-
tet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

 
b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jewei-

ligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetz-
buches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Pro-
zent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

 
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädi-

gung fällig. 
 

3. Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) 
(und Nr. 2 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichti-
gen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann. 
 

4. Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, so-
lange: 
 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versi-

cherungsnehmers bestehen; 
 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 

gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Rep-
räsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles 
noch läuft. 

 
§ 9 Wohnungswechsel 
 
1. Umzug in eine neue Wohnung 

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, 
geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung 
über. Während des Wohnungswechsels besteht in 
beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versi-
cherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt 
spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der 
Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals 
versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung 
gebracht werden. 
 
 

2. Mehrere Wohnungen 
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bis-
herige Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht 
über, wenn er die alte Wohnung weiterhin bewohnt 
(Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von zwei 
Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden 
Wohnungen. 
 

3. Umzug ins Ausland 
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundes-
republik Deutschland, so geht der Versicherungs-
schutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versi-
cherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt 
spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. 

4. Anzeige der neuen Wohnung 
 

a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens 
bei Beginn des Einzuges dem Versicherer mit An-
gabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern 
bzw. sonstiger für die Prämienberechnung erfor-
derlicher Umstände anzuzeigen. 

 
b) Waren für die bisherige Wohnung besondere Si-

cherungen vereinbart, so ist dem Versicherer in 
Textform mitzuteilen, ob entsprechende Sicherun-
gen in der neuen Wohnung vorhanden sind (siehe 
§ 9 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Sachversicherung (AVB Sach 2008). 

 
c) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die 

Wohnfläche oder der Wert des Hausrates und wird 
der Versicherungsschutz nicht entsprechend an-
gepasst, kann dies zu Unterversicherung führen. 

 
5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht 
 

a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen 
Wohnung gültigen Tarifbestimmungen des Versi-
cherers. 

 
b) Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränder-

ter Prämiensätze oder bei Erhöhung eines Selbst-
behaltes kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag kündigen. Die Kündigung hat spätestens einen 
Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhö-
hung zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zu-
gang wirksam. Die Kündigung ist in Textform zu 
erklären. 

 
c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den 

Versicherungsnehmer  den Beitrag nur in der bis-
herigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der 
Kündigung beanspruchen.  

 
6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung 
 

a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versi-
cherungsnehmer aus der Ehewohnung aus und 
bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung 
zurück, so gelten als Versicherungsort (siehe § 5 
AGlB 2008) die neue Wohnung des Versiche-
rungsnehmers und die bisherige Ehewohnung. 
Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungs-
vertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Mo-
naten nach der nächsten, auf den Auszug des Ver-
sicherungsnehmers folgenden Beitragsfälligkeit. 
Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in 
der neuen Wohnung des Versicherungsnehmers. 

 
b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und 

zieht bei einer Trennung von Ehegatten einer der 
Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Ver-
sicherungsort (siehe § 5 AGlB 2008) die bisherige 
Ehewohnung und die neue Wohnung des auszie-
henden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Änderung 
des Versicherungsvertrages, längstens bis zum 
Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf 
den Auszug des Ehegatten folgenden Beitragsfäl-
ligkeit. Danach erlischt der Versicherungsschutz für 
die neue Wohnung. 

 
c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so 

gilt Satz 1 entsprechend. Nach Ablauf der Frist von 
drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug 
der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit  erlischt 
der Versicherungsschutz für beide neuen Woh-
nungen. 
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7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften 
 

Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensge-
meinschaften und Lebenspartnerschaften, sofern 
beide Partner am Versicherungsort gemeldet sind. 

 
§ 10 Besondere gefahrerhöhende Umstände 

 
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 9 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Sachversicherung (AVB Sach 2008) kann insbeson-
dere dann vorliegen, wenn: 
 
a) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist; 
 
b) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt 

wird; 
 

c) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer 
steht; 

 
d) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb auf-

genommen wird; 
 
e) Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher 

Art – verändert wird, soweit Versicherungsschutz 
für Glas in der gewerblichen Inhaltsversicherung 
vereinbart ist. 

 
 
 
 
 
 
 

 


